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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Personen in Baden-Württemberg Leistungen nach dem SGB II, 
SGB III und SGB XII sowie nach dem WoGG in den Jahren 2010 bis  
30. Juni 2022 bzw. bis zu den bereits statistisch erfassten Zeiträumen des 
Jahres 2022, aufgeteilt nach Leistungsart und Jahr, bezogen;

2.		wie	sich	die	Bezieher	der	in	Ziffer	1	genannten	Leistungen	nach	Alter,	Fami-
lienstand, Geschlecht, Nationalität, Aufenthaltsstatus und Aufenthaltstitel auf-
geteilt nach Leistungsart und Jahr gliedern;

3. welche Kosten dabei für das Land Baden-Württemberg entstanden;

4.  welche Kosten das Land diesbezüglich auch hinsichtlich der Einführung des 
„Bürgergeldes“ bis zum Jahr 2025 erwartet;

5.  welchen prozentualen Anteil sowohl an der Summe der verursachten Kosten, 
wie auch an der Zahl der Leistungsbezieher hierbei Personen haben, deren Auf-
enthalt aus einem Schutzstatus resultiert, aufgegliedert nach der Art des ge-
währten Schutzstatus;

6.  welche Maßnahmen zur Unterbindung einer Einwanderung in die Sozialsys-
teme	das	Land	ergriffen	hat	oder	plant,	zu	ergreifen;

7.  wie hoch die durchschnittlichen Kosten inklusive Verwaltungskosten eines 
Arbeitslosengeld (ALG) II-Empfängers pro Jahr in den Jahren 2020 und 2021 
waren;

Antrag
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Entwicklungen in den Bereichen Sozialgesetzbuch (SGB) II, 
SGB III und SGB XII sowie von Leistungen nach dem Wohn-
geldgesetz (WoGG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) 2010 bis 2022

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.



2

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 4338

 8.  wie hoch die Kosten des Landes und der untergeordneten Entitäten für Sozial-
leistungen	sind,	die	an	Personen	mit	unmittelbarer	Ausreisepflicht	oder	einem	
Duldungsstatus seit 2010 bis heute bezahlt wurden;

	 9.		wie	viele	Abschiebeversuche	der	 in	Ziffer	8	genannten	Personen	es	gab	und	
wie viele im entsprechenden Zeitraum scheiterten;

10.  wie viele Abschiebeversuche dieser Personen aufgrund fehlender Personaldo-
kumente scheiterten und was die Landesregierung dagegen zu tun gedenkt;

11.		ob	die	Landesregierung	im	Falle,	dass	der	Bund	ein	solches	Projekt	nicht	 in	
die Wege leiten sollte, das dänische Modell eines Abkommens mit einem  
sicheren Drittstaat zu übernehmen gedenkt, wonach unmittelbar ausreise-
pflichtige	Personen	auch	unter	Fehlen	entsprechender	Personaldokumente	ge-
mäß dem zu schließenden Abkommen in den sicheren Drittstaat abgeschoben 
werden können.

7.3.2023

Klauß, Eisenhut, Lindenschmid, Goßner, Wolle AfD

B e g r ü n d u n g

In der Drucksache 17/114 wurde nach den Auswirkungen der Sozialreformen und 
der Migration, insbesondere der Asylmigration, im Landkreis Calw gefragt. Wei-
terhin	 stellt	 sich	 die	 Frage,	wie	 sich	 diese	 Problematik	 im	 landesweiten	Blick
winkel betrachtet darstellt.

Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem großzügigen Sozialsystem wirkt wei-
terhin für viele Bewohner von Schwellenländern als Einreisemagnet. Dabei ist 
eine	 Einreise	 unter	 dem	Verweis	 auf	 eine	 tatsächlich	 nicht	 vorliegende	 Flucht
situation ein beliebter vorgeblicher Einreisegrund. Eine Integration in den Ar-
beitsmarkt im Sinne eines völlig eigenständigen Erwerbs des Lebensunterhalts ist 
den meisten dieser Einwanderer auch langfristig nicht möglich, da die im Heimat-
land erworbene Bildung in einem hochentwickelten Staat wie der Bundesrepublik 
Deutschland kaum oder nur für einfache Arbeiten ausreichend ist, deren Wert-
schöpfung nicht zum Bestreiten des Lebensunterhalts ausreicht.

Dieser Antrag soll das Ausmaß des Problems erhellen und dabei auch Alterna-
tiven	 anderer	Demokratien	 im	Umgang	mit	 ausreisepflichtigen	 abgelehnten	Be-
werbern um einen Schutzstatus zur Diskussion stellen.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 28. April 2023 Nr. 35-0141.5-017/4338 nimmt das Minis-
terium für Soziales, Gesundheit und Integration im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, dem Ministerium der Justiz und 
für Migration und dem Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen zu dem 
Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Personen in Baden-Württemberg Leistungen nach dem SGB II, SGB III 
und SGB XII sowie nach dem WoGG in den Jahren 2010 bis 30. Juni 2022 bzw. 
bis zu den bereits statistisch erfassten Zeiträumen des Jahres 2022, aufgeteilt 
nach Leistungsart und Jahr, bezogen;

Die Statistik in den Rechtskreisen SGB II und SGB III führt ausschließlich die 
Bundesagentur für Arbeit. Auf Anfrage hat die Bundesagentur für Arbeit die als 
Anlage 1 beigefügte Statistik übersandt. 

Dem Tabellenblatt „SGB II_RLB_Personenmerkmale“ (Anlage 1) kann die An-
zahl der Regelleistungsberechtigten nach dem SGB II in Baden-Württemberg für 
den Zeitraum 2010 bis 2022 entnommen werden. 

Dem Tabellenblatt „SGB III_Personenmerkmale“ (Anlage 1) kann die Anzahl 
der Personen entnommen werden, die in Baden-Württemberg von 2010 bis 2022 
Leistungen nach dem SGB III bezogen.

Für	den	Rechtskreis	SGB	XII	wurde	zur	Beantwortung	der	Kleinen	Anfrage	das	
Statistische Landesamt um Zulieferung von statistischen Zahlen gebeten. Dieses 
hat Daten zu Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen nach dem 5. bis 
9. Kapitel des SGB XII in Baden-Württemberg nach Nationalität, Geschlecht, Al-
tersgruppen am Jahresende von 2010 bis 2021 übermittelt.  Des Weiteren wurden 
Daten zu Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt in Baden-Württemberg 
nach Nationalität und Geschlecht am Jahresende 2010 bis 2021 übermittelt. Zu 
den Daten wird auf Anlage 2 verwiesen. Statistische Daten zu 2022 liegen noch 
nicht vor.  

Leistungen nach dem WoGG sind Gegenstand der Statistik des Statistischen Lan-
desamtes, dessen Daten hierfür herangezogen werden.

Die Anzahl der Personen in Baden-Württemberg, die Leistungen nach dem 
WoGG beziehen, wird in Wohngeldhaushalten ausgewiesen. Die Anzahl der 
Wohngeldhaushalte	jeweils	zum	Stichtag	am	31.	Dezember	eines	Jahres	umfasst	
ohne Unterscheidung reine Wohngeldhaushalte und wohngeldrechtliche Misch-
haushalte	(in	diesen	Fällen	leben	Wohngeldberechtigte	mit	Personen	zusammen,	
die keinen eigenen Anspruch auf Wohngeld haben) sowie ohne Unterscheidung 
Mietzuschuss (für Mietwohnungen) und Lastenzuschuss (für selbst bewohntes 
Wohneigentum). 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Zahl der Wohngeldhaushalte in Baden-Würt-
temberg	nach	den	Kalenderjahren	2010	bis	2021	aufgeschlüsselt:	
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Die Steigerung der Anzahl der Wohngeldhaushalte in den Jahren 2016 und 2020 
ist	 jeweils	 auf	Wohngeldreformen	und	 damit	 einhergehende	Leistungsverbesse-
rungen des Wohngeldes zurückzuführen. Statistische Daten zu 2022 liegen noch 
nicht vor.  

2.		wie	sich	die	Bezieher	der	 in	Ziffer	1	genannten	Leistungen	nach	Alter,	Fami-
lienstand, Geschlecht, Nationalität, Aufenthaltsstatus und Aufenthaltstitel auf-
geteilt nach Leistungsart und Jahr gliedern;

Aus der als Anlage 1 beigefügten Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Ta-
bellenblatt „SGB II_RLB_Personenmerkmale“, ergibt sich eine Aufgliederung 
der Regelleistungsberechtigen nach dem SGB II für den erfragten Zeitraum 
nach Alter, Geschlecht und Nationalität. Zusätzlich können dem Tabellen-
blatt „SBG II_ELB_Personenmerkmale“ eine Aufgliederung nach Alter, 
Geschlecht,	 Familienstand,	 Staatsangehörigkeit	 sowie	 Personen	 im	 Kontext	
Fluchtmigration	(ohne	Ukraine)	in	Bezug	auf	erwerbsfähige	Leistungsberech-
tigte nach dem SGB II entnommen werden. Die Bundesagentur für Arbeit teilt 
hierzu mit, dass der Aufenthaltsstatus erst ab Mitte 2016 in den Agenturen 
und bei den Jobcentern erfasst worden ist und daher erst ab 2017 ausgewiesen 
wird. 

Für	den	Rechtskreis	SGB	III	können	die	 in	Ziffer	1	genannten	Leistungen	nach	
Alter,	Familienstand,	Geschlecht,	Staatsangehörigkeit	nach	Jahren	aufgeteilt	aus	
der als Anlage 1 beigefügten Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Tabellenblatt 
„SGB	 III_Personenmerkmale“	 entnommen	 werden.	 Personen	 im	 Kontext	 von	
Fluchtmigration	 (ohne	 Ukraine)	 werden	 in	 der	 Statistik	 der	 Bundesagentur	 für	
Arbeit ebenfalls erst seit Juni 2016 auf Basis der Dimension „Aufenthaltsstatus“ 
abgegrenzt und deswegen erst ab 2017 ausgewiesen.

Für	den	Rechtskreis	des	SGB	XII	können	die	Daten	der	Anlage 2 des Statistischen 
Landesamts zur Verfügung gestellt werden. 

Für	das	Attribut	„Alter“	wird	in	der	Wohngeldstatistik	seit	dem	Jahr	2013	die	An-
zahl der Wohngeldhaushalte mit Haushaltsmitgliedern unter 18 Jahren sowie mit 
Haushaltsmitgliedern von 18 bis 25 Jahren separat ausgewiesen. Seit dem Jahr 
2020 wird in der Wohngeldstatistik zusätzlich die Anzahl der Wohngeldhaushalte 
mit Haushaltsmitgliedern über 25 Jahren ausgewiesen. 
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Für	das	Attribut	„Geschlecht“	werden	seit	dem	Jahr	2013	die	Haupteinkommens-
beziehenden nach ihrem Geschlecht aufgeschlüsselt. Als Haupteinkommensbe-
ziehende gilt innerhalb eines Haushalts grundsätzlich die Person ab 18 Jahren, die 
mit dem höchsten Beitrag zum gesamten Haushaltsnettoeinkommen beiträgt. 

In Bezug auf die Merkmale „Alter“ und „Geschlecht“ ergeben sich im Land Ba-
den-Württemberg für die Jahre 2013 bis 2021 folgende Daten:

Die	Merkmale	„Familienstand“,	„Nationalität“,	„Aufenthaltsstatus“	und	„Aufent-
haltstitel“ sind keine Erhebungsmerkmale der Wohngeldstatistik. 

Die Steigerung der Anzahl der Wohngeldhaushalte in den Jahren 2016 und 2020 
ist	 jeweils	 auf	Wohngeldreformen	und	 damit	 einhergehende	Leistungsverbesse-
rungen des Wohngeldes zurückzuführen.

3. welche Kosten dabei für das Land Baden-Württemberg entstanden;
4.  welche Kosten das Land diesbezüglich auch hinsichtlich der Einführung des 

„Bürgergeldes“ bis zum Jahr 2025 erwartet;

Die	Fragen	 3	 und	 4	werden	 aufgrund	 des	Sachzusammenhangs	 gemeinsam	be-
antwortet. 

Das	Land	ist	nicht	an	der	Finanzierung	der	Bürgergeldleistungen	nach	dem	SGB	II	
beteiligt. Die Träger des SGB II sind der Bund und die Kommunen. Es entstanden 
daher für das Land in der Vergangenheit keine Kosten und diese werden auch 
künftig nicht entstehen. 

Auch im Rechtskreis SGB XII fallen keine Kosten für Leistungen beim Land an. 
Die Leistungen der Sozialhilfe werden von den örtlichen Trägern der Sozialhilfe, 
das sind die 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg, und dem überört-
lichen Träger der Sozialhilfe, das ist der Kommunalverband für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg, erbracht. Das Land beteiligt sich nicht an diesen 
Kosten. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Vierten Kapitel SGB XII werden zu 100 Prozent vom Bund erstattet.
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Die Ausgaben für die Leistungen nach dem WoGG sind in der nachfolgenden 
Übersicht, aufgeschlüsselt nach dem Jahr sowie für Deutschland und das Land 
Baden-Württemberg aufgeführt:

Die	 Gesamtausgaben	 umfassen	 die	 Ausgaben	 des	 jeweiligen	 Jahres	 abzüglich	
Rückzahlungen,	und	hierbei	den	Bundes	und	den	Landesanteil	zu	jeweils	50	Pro-
zent. 

Die	Erhöhung	der	Wohngeldausgaben	 in	 den	 Jahren	2016	und	2020	 ist	 jeweils	
auf Wohngeldreformen und damit einhergehende Leistungsverbesserungen des 
Wohngeldes zurückzuführen. 

Die Wohngeldausgaben sind nicht Teil der Wohngeldstatistik des Statistischen 
Landesamtes, sondern werden zentral durch das Statistische Bundesamt ermittelt.

5.  welchen prozentualen Anteil sowohl an der Summe der verursachten Kosten, 
wie auch an der Zahl der Leistungsbezieher hierbei Personen haben, deren 
Aufenthalt aus einem Schutzstatus resultiert, aufgegliedert nach der Art des ge-
währten Schutzstatus;

Einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII können nur an-
erkannte Schutzsuchende haben. Asylbewerber und Geduldete sind von den Leis-
tungen nach dem SGB II und SGB XII ausgeschlossen. 

Für	den	Rechtskreis	SGB	II	kann	der	als	Anlage 1 beigefügten Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit, Tabellenblatt „SGB II_Zahlungsansprüche“ der prozen-
tuale Anteil von Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten	im	Kontext	von	Fluchtmigration	entnommen	werden.

Für	den	Rechtskreis	SGB	XII	liegen	keine	Daten	vor.

Die Merkmale „Aufenthaltsstatus“ und „Aufenthaltstitel“ sind keine Erhebungs-
merkmale der Wohngeldstatistik.
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6.  welche Maßnahmen zur Unterbindung einer Einwanderung in die Sozialsys-
teme	das	Land	ergriffen	hat	oder	plant,	zu	ergreifen;

Den Regelungen zum Bezug von Sozialleistungen etwa nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG), dem Sozialgesetzbuch II und dem Sozialge-
setzbuch XII liegt das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums	aus	Artikel	1	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Artikel	20	Absatz	1	
Grundgesetz zugrunde. Die Zugangsvoraussetzungen zu den genannten Sozial-
leistungen und der Leistungsumfang werden vom Bundesgesetzgeber in den ent-
sprechenden Sozialleistungsgesetzen festgelegt. 

Im Anwendungsbereich des SGB II sowie des SGB XII ist eine Leistungsge-
währung für ausländische Personen, die kein Aufenthaltsrecht haben oder deren 
Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt ebenso wie 
für Personen, die allein zum Zwecke des Sozialhilfebezugs eingereist sind, aus-
geschlossen. 

7.  wie hoch die durchschnittlichen Kosten inklusive Verwaltungskosten eines  
Arbeitslosengeld (ALG) II-Empfängers pro Jahr in den Jahren 2020 und 2021 
waren;

Aus der Anlage 3, Tabelle 1 der von der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung 
gestellten Statistik ergeben sich für Baden-Württemberg die Gesamtausgaben für 
aktive und passive Leistungen im SGB II in den Jahren 2020 und 2021. Die Bun-
desagentur für Arbeit teilt mit, dass ihr eine Ausweisung als amtliche Statistik in 
Bezug auf die durchschnittlichen Kosten nicht möglich sei. Da ausschließlich die 
Bundesagentur für Arbeit im Rechtskreis SGB II berechtigt ist, Statistiken zur 
führen, liegen der Landesregierung keine darüberhinausgehenden Erkenntnisse 
vor. 

8.  wie hoch die Kosten des Landes und der untergeordneten Entitäten für Sozial-
leistungen	sind,	die	an	Personen	mit	unmittelbarer	Ausreisepflicht	oder	einem	
Duldungsstatus seit 2010 bis heute bezahlt wurden;

Zu der Höhe dieser Kosten liegen innerhalb der Landesregierung keine Daten vor.

Die Merkmale „Aufenthaltsstatus“ und „Aufenthaltstitel“ sind keine Erhebungs-
merkmale der Wohngeldstatistik

	 9.		wie	viele	Abschiebeversuche	der	 in	Ziffer	8	genannten	Personen	es	gab	und	
wie viele im entsprechenden Zeitraum scheiterten;

10.  wie viele Abschiebeversuche dieser Personen aufgrund fehlender Personal-
dokumente scheiterten und was die Landesregierung dagegen zu tun gedenkt;

Die	Fragen	9	und	10	werden	aufgrund	des	Sachzusammenhangs	gemeinsam	be-
antwortet. 

Abschiebungsversuche	erfolgen	ausschließlich	 in	den	Fällen,	 in	denen	die	Voll-
streckbarkeit	 der	 gesetzlichen	 Ausreisepflicht	 vorliegt.	 Die	 Vollstreckbarkeit	
liegt grundsätzlich erst dann vor, wenn für die rückzuführenden Personen gültige  
Reisedokumente vorliegen.

Die in den Jahren 2010 bis März 2023 in die Wege geleiteten Abschiebungsver-
suche und die Anzahl der gescheiterten Abschiebungen sind in der nachfolgenden 
Tabelle zusammengefasst:
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Ein erheblicher Teil der Schutzsuchenden reist ohne Identitätsdokumente ein. Aus 
diesem	Grund	 hat	 die	Landesregierung	 am	7.	 Februar	 2023	 beschlossen,	 durch	
Gespräche und Veranstaltungen darauf hinzuwirken, dass in Bezug auf den Kom-
missionsvorschlag	 für	 die	 sog.	 ScreeningVerordnung	 (COM	 [2020]	 612	 final)	
und hinsichtlich des Kommissionsvorschlags für die sog. Instrumentalisierungs-
verordnung	 (COM	[2021]	891	final),	 die	beide	Teil	 des	geplanten	Gesamteuro-
päischen Asylsystems (GEAS) sein sollen, dass beide Verfahren zielgerichtet 
fortentwickelt und insbesondere mit einem ausreichenden Maßnahmenpaket zur 
Identitätsklärung von Migranten an der EU-Außengrenze versehen werden. Bei-
de Entwürfe enthalten noch keine ausreichenden Maßnahmen zur Klärung der 
Identität von einreisenden Drittstaatsangehörigen an den EU-Außengrenzen. In 
Betracht kommen hier u. a. eine Befugnis zur Durchsuchung der Migranten, ihrer 
mitgeführten Sachen und zur Auswertung der mitgeführten Datenträger und der 
Datenträger,	auf	die	Migranten	Zugriff	haben.	Wird	die	Chance	verpasst,	in	dem	
frühen Stadium die Sachbeweise für die Identität und Staatsangehörigkeit sicher-
zustellen, muss die Identitätsklärung später in einem aufwändigen Verfahren zeit- 
und kostenintensiv erfolgen.

Das Problem der fehlenden Reisedokumente ist zudem nicht unerheblich darin 
bedingt, dass Herkunftsstaaten nicht kooperativ bei der Ausstellung von Pass-
ersatzpapieren sind. Insofern ist das Land auf die Unterstützung des Bundes an-
gewiesen.	 Die	 Pflege	 der	 auswärtigen	 Beziehungen	 obliegt	 allein	 dem	 Bund.	
Rückführungsabkommen mit wichtigen Herkunftsländern müssen ausgehandelt 
werden. Erforderlich ist dabei ein kohärentes Handeln der Bundesregierung, das 
außen-, migrations- und entwicklungspolitische Aspekte ganzheitlich betrachtet 
und Außen- und Wirtschaftsinteressen auch mit einer Rückübernahme von Aus-
reisepflichtigen	 verknüpft.	 Dies	 wird	 von	 der	 Landesregierung	 gegenüber	 dem	
Bund und der Europäischen Union konsequent eingefordert. Zudem tauschen sich 
alle	betroffenen	Akteure	sowohl	innerhalb	der	Landesverwaltung	als	auch	mit	den	
jeweiligen	 Ansprechpartnern	 der	 anderen	 Länder	 beziehungsweise	 des	 Bundes	
regelmäßig über mögliche Optimierungspotenziale beim Vollzug aufenthaltsbe-
endender	Maßnahmen	sowie	bei	der	Beschaffung	von	Passersatzpapieren	für	ab-
zuschiebende Ausländer aus.

Es gibt mehrere Wege, wie seitens der Behörden eine Klärung der Identität bzw. 
die	Beschaffung	eines	Reisedokuments	–	auch	ohne	Mitwirkung	des	Ausländers	–	
erreicht	werden	können.	Im	Rahmen	der	zwangsweisen	Passbeschaffung	können	
beispielsweise	zur	Identifizierung	der	betroffenen	Ausländer	(Sammel)Anhörun-
gen	bzw.	Vorführungen	vor	Vertretern	des	 jeweiligen	Herkunftslandes	durchge-
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führt werden. Darüber hinaus können noch weitere Maßnahmen zur Identitäts-
klärung, wie u. a. die Auswertung von Datenträgern oder die Beauftragung von 
Vertrauensanwälten	bzw.	Verbindungsbeamten,	getroffen	werden.

11.		ob	die	Landesregierung	im	Falle,	dass	der	Bund	ein	solches	Projekt	nicht	in	
die Wege leiten sollte, das dänische Modell eines Abkommens mit einem siche-
ren	Drittstaat	zu	übernehmen	gedenkt,	wonach	unmittelbar	ausreisepflichtige	
Personen	auch	unter	Fehlen	entsprechender	Personaldokumente	gemäß	dem	
zu schließenden Abkommen in den sicheren Drittstaat abgeschoben werden 
können.

Die	Pflege	der	Beziehungen	zu	auswärtigen	Staaten	ist	Sache	des	Bundes.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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